Anfrage:

Berg- und Fremdenführer – rechtliche Voraussetzungen, steuerrechtliche Behandlung und Vorschriften des Sozialversicherungsgesetzes

Sozialversicherung:

Berg-, und Fremdenführer unterliegen seit 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach dem GSVG (§ 2 Abs 1 Z 4).

Vor dem 1.1.2000 unterlag die selbständige Erwerbstätigkeit als Berg- und/oder Fremdenführer der Vollversicherung gem. § 4 Abs. 3 Z 7 ASVG. Diese Bestimmung wurde für diese Berufsgruppe mit 31.12.1999 aufgehoben. Ab dem 1.1.2000 wurde der Pflichtversicherungstatbestand des § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG wirksam. Aufgrund der Übergangsbestimmung bleiben die genannten Berufsgruppen jedoch weiterhin in der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG pflichtversichert, sofern sie am 31.12.1999 nach dem ASVG pflichtversichert waren, und zwar solange, als die selbständige Erwerbstätigkeit, die diese Pflichtversicherung begründet hat, ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhalts eintritt. In diesem Fall tritt die GSVG-Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger nur in der Pensionsversicherung ein.

Einkommensteuer:

Laut einem VwGH-Urteil (14.10.1960, 1231/58) erzielen Fremdenführer Einkünfte aus Gewerbebetrieb. In aller Regel wird ein Fremdenführer eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG führen.

Gewerberecht:

Der gewerblich selbständige Fremdenführer übt ein reglementiertes Gewerbe im Sinne der Bestimmungen der Gewerbeordnung aus. Er muss durch eine abgelegte Prüfung den Befähigungsnachweis erbringen. Der gewerblich angemeldete und zugelassene Fremdenführer ist kraft Wirtschaftskammergesetz Mitglied der Wirtschaftskammer.

Fremdenführer als Dienstnehmer:

Der gewerblich selbständige Fremdenführer übt ab dem Tag der Anmeldung die Fremdenführertätigkeit mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten aus. Er hat auch das Recht geeignete Personen als Fremdenführer zu verwenden, die dafür die erforderliche fachliche Eignung besitzen.

Die beschäftigen Fremdenführer benötigen die Dienstnehmerprüfung. Diese umfasst die Befähigungsprüfung ohne Unternehmerprüfung. Die Fremdenführer als Dienstnehmer dürfen ausschließlich als Dienstnehmer im Namen und auf Rechnung eines gewerblich selbständigen Fremdenführers tätig sein.

Abgrenzungen zum freien Gewerbe:

Die Berufsgruppe Fremdenführer unterscheidet sich von anderen Berufsgruppen, die zu bestimmten Dienstleistungen berechtigt sind, aber nicht die hohen Anforderungen der Befähigungsprüfung der Fremdenführer besitzen.

Folgende Tätigkeiten zählen als freies Gewerbe:

· Erläuterungen, die nur in Fahrzeugen des Ausflugwagengewerbes, Mietwagengewerbes, Taxigewerbes und Fiakergewerbes gegeben werden.

· Führungen, die in Gebäuden von dem dort Verfügungsberichtigten oder deren Ermächtigten durchgeführt werden, z.B. in Kirchen, Museen oder Ausstellungsgebäuden.

· Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, die von Reisebetreuern bei der Betreuung von Reisenden gegeben werden.
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